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Einfach mal bei einigen solcher Veranstaltungen die Dienstanweisung in schriftlicher Form
verlangen… Oft hat es sich dann erledigt.

Eine Freundin von mir ist auch an so einer Schule. Sie sollte mit ihrer Klasse drei Wochen nach
Australien. Zwei Wochen davon lagen in den Pfingstferien. Außerdem sollte sie dafür 3000€ aus
eigener Tasche zahlen. Sie hat der SL deutlich gesagt, dass sie das aus persönlichen und
finanziellen Gründen nicht leisten kann. Antwort: Sie ist Klassenlehrerin; sie muss mit. Ich hab
ihr dann den Tipp gegeben, dass sie diese Anweisung in Schriftform verlangen und dazu sagen
soll, dass sie sie auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen lassen will… Zack, war sie raus aus der
Nummer…^^
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